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Neues von der obersten Bauaufsicht in 
Niedersachsen

Ludger Bode
Referat 505



Ansprechpartner

Niedersächsisches Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Referat 505

Herr Bode, Frau Schömburg



Was gibt es Neues?

Niedersächsisches Gesetz zur Erleichterung der 
Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge oder 
Asylbegehrende (NEFUG)

vom 12.11.2015

in Kraft getreten am 20.11.2015



Was gibt es Neues?

§ 2 Nr. 2 NEFUG:

bis 31.12.2019 ohne Baugenehmigung möglich
• Errichtung/Änderung mobiler Unterkünfte mit 
≤ 2 Geschossen

• Nutzungsänderungen
zur zeitlich befristeten Unterbringung von
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden, wenn….. 



Was gibt es Neues?

§ 2 Nr. 2 NEFUG:

Staatliches Baumanagement….. oder Bauverwaltung 
einer Kommune muss die Entwurfsarbeiten leiten und 
Bauarbeiten überwachen 
--------------------------------------------------------------------------
NEFUG ändert nichts an Prüferfordernis nach 
§ 30 Abs. 1 Nr. 4 DVO -NBauO



Welche Änderungen sind geplant?

Anpassung an Mustervorschriften:

- Versammlungsstättenverordnung
- Verkaufsstättenverordnung
- Industriebaurichtlinie



Welche Änderungen sind geplant?

Anpassung an zu erwartende Mustervorschriften:

- Lüftungsanlagen-Richtlinie
- Leitungsanlagen-Richtlinie



Herzlichen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit!


